
EINLADUNG
der

Dr. Walter und Margarete Cajewitz-Stiftung 

zum 
 63. Pankower Waisenhausgespräch 

am
Mittwoch, 7. Dezember 2022 um 17 Uhr 

Dr. Walter und Margarete Cajewitz-Stiftung
Telefon 030 47 48 21 76

www.cajewitz-stiftung.de
kontakt@cajewitz-stiftung.de

Wir bitten freundlich vorab um Ihre Anmeldung.

Veranstaltungsort:
Ehemaliges Jüdisches Waisenhaus,  
Leslie Baruch Brent-Hall (Betsaal)

Haupteingang: Berliner Straße 120–121 
13187 Berlin



63. Pankower Waisenhausgespräch

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 17 Uhr 
in der Leslie Baruch Brent-Hall (Betsaal)  

im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus

Lebensende 
– Das Recht auf Selbstbestimmung – 

Prof. Dr. Friedemann Nauck
Direktor der Klinik für Palliativmedizin 

der Universitätsmedizin Göttingen

Dr. Michael de Ridder 
Arzt, Sterbehelfer und Publizist: 

„Wer sterben will, muss sterben dürfen“

Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS)

Fachliche Erläuterungen und Diskussion mit dem Publikum

Moderation: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter-Alexis Albrecht

Vorstand Cajewitz-Stiftung 

Das Recht auf Selbstbestimmung jedes Menschen ist das Basisgrundrecht einer 
demokratischen Gesellschaft:„Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben 
entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eige-
nen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbst-
bestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren“ (Bundesverfassungsge-
richt im Urteil vom 26. Februar 2020: Leitsatz 1). Dafür muss die Gesellschaft 
den Verwirklichungsrahmen stellen. Und das ist vor allem ärztliche Beratung, aber 
nicht nur als Rat für oder bei der Suizidhilfe, sondern vorab zum Aufzeigen aller 
Perspektiven, die (auch beschädigtes oder krankes) Leben lebenswert machen. 

Hierzu gehören die Ermöglichung präventiver Hilfen für ein lebenswertes Leben, 
ausreichende palliative Zuwendung für Todkranke durch kompetente Institutio-
nen (Hilfe beim Sterben) und die Gewähr humaner Umsetzung des Rechts auf 
selbstbestimmtes Sterben (Suizidhilfe). Das sind schwierige Optionen gerade im 
dritten und vierten Lebensalter, häufig ab Ende der sechziger Lebensjahre. Die 
Cajewitz-Stiftung hat drei praxiserfahrene, unabhängige Experten gewonnen, die 
umfassend aufklären und in der Diskussion für informiertes Verständnis einstehen. 

• Prof. Dr. Friedemann Nauck wird diese Institution als Ort zum Leben vorstellen, 
an dem das Sterben zugelassen wird, wenn die Zeit dafür gekommen ist (palliativ-
medizin.umg.eu).

• Dr. Michael de Ridder gab seinem jüngsten Buch den Titel „Wer sterben will, 
muss sterben dürfen“ (DVA 2021). Er war einer der Kläger vor dem Bundesver-
fassungsgericht. Er wird begründen, warum er schwerkranken Menschen hilft, ihr 
Leben selbstbestimmt zu beenden. 

• Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch ist Erfahrungsträger ergebnisoffener Prä-
ventionsberatung, um kurzschlüssige und riskante Suizidversuche zu verringern 
und wohlerwogene Suizide zu ermöglichen (www.dghs.de). Über diese Verfahren 
wird er berichten.

Das alles sind schwierige Abwägungsfragen, die das Bundesverfassungsgericht in 
die Entscheidungsgewalt jeder und jedes Einzelnen gelegt hat. Dennoch wollen 
229 Abgeordnete des Bundestages dieses in unterschiedlicher Regelungsstärke 
gesetzlich regeln. Die echte unmittelbare Demokratie braucht aber keine ‚Volks-
vertreter‘ für ihr autonomes Selbstbestimmungsrecht. In der Schweiz entscheidet 
das Volk unmittelbar. In Frankreich hat Präsident Macron eine Bürgerbefragung 
eingeleitet. Der deutsche paternalistische Gesetzgeber reklamiert Autonomie pri-
mär für sich, nicht für das betroffene Volk. Es ist Zeit, die Souveränität des Volkes 
für sein Recht auf Selbstbestimmung zu stärken.


